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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. begrüßt den Entwurf für die Änderung des Seearbeitsgesetzes zur Schaffung der Rechtsgrundlage für die Förderung der Tätigkeiten der Seemannsmissionen
in ausländischen Häfen.
 
Wir haben keine Änderungswünsche, möchten aber deutlich machen, dass wir eine entsprechende Förderung für notwendig und zielführend erachten.
 
In Erfüllung unserer Aufgaben als zuständige Stelle für die Ausbildung in der Seeschifffahrt nehmen wir wahr, dass eine sichere Anlaufstelle in fremden Häfen und Ländern besonders für die
Auszubildenden und jungen Offiziersassistenten immens wichtig ist.
Die verschiedenen sozialen Einrichtungen für Seeleute bieten diese Sicherheit sowohl im physischen als auch psychischen Sinn, sei es durch Fahrdienste, die Möglichkeit über Telefon und Internet mit
Familie und Freunden zu kommunizieren oder ein offenes Ohr, einen guten Rat und eine helfende Hand.
 
Die Pandemie hat die Verwundbarkeit und Schutzlosigkeit der Seeleute im internationalen Schiffsverkehr offengelegt. Die traditionelle Verlässlichkeit der Seeleute, die ihr Schiff am Laufen halten,
arbeitet nun gegen sie. Solange der Welthandel funktioniert, wird die Not der Seeleute gern übersehen.
 
Ob es die lange Zeit an Bord ohne Ablösung, ohne Landgang, mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, schlechtem Informationsfluss oder Verweigern von landseitiger Hilfe bei
medizinischen Notfällen an Bord oder sogar das Imstichlassen (Abandonment) von Seeleuten ist - häufig sind die Seemannsheime und -clubs die wichtigste (und manchmal auch einzige) Anlaufstelle für
diejenigen, die durch ihre Arbeit den Welthandel in Gang halten.
 
Unabhängig von der Pandemie nehmen die Belastungen für Seeleute ständig zu (Arbeitsbedingungen, Piraterie, Flüchtlinge).
Die Fürsorge für die Seeleute auch im Ausland sollte deshalb jedem Flaggenstaat ein Anliegen sein.
 
 
Mit freundlichem Gruß
 

 
Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V.
Buschhöhe 8
28357 Bremen
T
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Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Seearbeitsgesetzes

A. Problem und Ziel

Deutschland ist als stark exportorientiertes Land auf eine funktionierende Seeschifffahrt angewiesen. Die Seeleute auf den Schiffen der deutschen Handelsflotte sind die zentralen Akteure, ohne die der kostengünstige und zugleich umweltfreundliche Im- und Export von Waren von und nach Deutschland nicht möglich wäre. Aber die psychischen und physischen Belastungen der Besatzungsmitglieder nehmen immer mehr zu. Da der Großteil der deutschen Handelsflotte ausschließlich ausländische Häfen anläuft und diese Schiffe nie nach Deutschland kommen, besteht gerade im Ausland ein hoher Betreuungsbedarf für Seeleute auf Schiffen der deutschen Handelsflotte. Die Betreuung von Seeleuten vor Ort wird unter anderem wegen zunehmender Belastungen wie z.B. steigender Arbeitsverdichtung, häufigerer Piraterie-Angriffe und der Rettung von in Seenot befindlichen Personen immer wichtiger.



Ziel des Gesetzentwurfs ist die bundesseitige Förderung deutscher Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, Seeleute durch den Betrieb von Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen zu unterstützen. 



Mit den zur Verfügung gestellten Bundesmitteln soll das bestehende Netzwerk der deutschen Seemannsheime und -clubs in ausländischen Häfen, die psychosoziale Vorsorge und das beratende Angebot für Seeleute unter anderem bei Besuchen an Bord, gefördert werden. 



Die Höhe der Förderung von 1,025 Millionen Euro durch den Bund entspricht einem Anerkennungsbeitrag für die geleistete Arbeit und deckt nur einen Teil der tatsächlich anfallenden Kosten. Die Förderung soll in Form eines Leistungsanspruchs deutscher Körperschaften gegen den Bund begründet werden. 

B. Lösung

Durch die Änderung des Seearbeitsgesetzes (SeeArbG) soll die Rechtsgrundlage für die Förderung geschaffen werden. In § 119 SeeArbG soll ein neuer Absatz 5 eingeführt werden, der einen Leistungsanspruch von deutschen Körperschaften, die Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen für Seeleute betreiben, gegen den Bund begründet. Diese Regelung soll den bereits bestehenden Leistungsanspruch aus Absatz 4, mit dem der Bund Sozialeinrichtungen für Seeleute in deutschen Häfen fördert, ergänzen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die Änderung werden zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 1,025 Millionen Euro p.a. erforderlich. Diese sind bereits für das Jahr 2020 im Bundeshaushalt, Einzelplan 12 eingestellt und in der Finanzplanung bis 2023 berücksichtigt. Mehrausgaben zur Fortführung der Maßnahme über das Jahr 2023 hinaus, sind im Einzelplan 12 auszugleichen. 

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Keiner.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Bei der BG Verkehr (Dienststelle Schiffssicherheit) entsteht durch die neue Aufgabe ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von EUR 5.472,-.

F. Weitere Kosten

Keine.
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Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Seearbeitsgesetzes

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

1. 

Änderung des Seearbeitsgesetzes

Das Seearbeitsgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), das zuletzt durch XXXXXYYYYY geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Comment by Bopp, Laura: Hier muss zum gegebenen Zeitpunkt das Datum des Inkrafttretens des 4. Gesetz zur Änderung des SeeArbG eingetragen werden – BMAS hat FF für das gerade noch laufende Gesetzgebungsverfahren.



In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 119 wie folgt gefasst:

„§ 119 Sozialeinrichtungen für Seeleute an Land; Verordnungsermächtigungen“.   

§ 119 wird wie folgt geändert:

Die Überschrift wird wie folgt geändert:

„ §119 Sozialeinrichtungen für Seeleute an Land; Verordnungsermächtigungen“. 



b.) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen fördert der Bund die Tätigkeit inländischer Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, Seeleute durch den Betrieb von Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen zu unterstützen. Die Einrichtungen müssen gemeinnützig sein im Sinne von § 52 der Abgabenordnung und nachweislich seit mindestens drei Jahren die in Satz 1 bezeichnete Aufgabe tatsächlich wahrnehmen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Einrichtungen einen jährlichen Gesamtbetrag in Höhe von 1,025 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes. Gibt es mehr als eine leistungsberechtigte Einrichtung, hat jede aus dem Gesamtbetrag einen anteiligen Anspruch, dessen Höhe sich nach der Anzahl der durch die leistungsberechtigte Einrichtung im Ausland betriebenen Sozialeinrichtungen bemisst. Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bestimmt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Nähere zur Gewährung des Gesamtbetrages sowie das Antragsverfahren und die Leistungsgewährung.“

§ 144 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Unterabschnitt 1, 2, 4 und 5“ die Wörter „, mit Ausnahme des § 119 Absatz 5,“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Abschnitt 6 Unterabschnitt 3“ die Angabe „, § 119 Absatz 5“ eingefügt.

§ 154 wird aufgehoben.

Artikel 1 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020  in Kraft. 



Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Ziel der Änderungen ist die Förderung deutscher Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, Seeleute durch den Betrieb von Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen zu unterstützen. 



Deutschland ist als stark exportorientiertes Land auf eine funktionierende Seeschifffahrt angewiesen. Die Seeleute auf den Schiffen der deutschen Handelsflotte sind die zentralen Akteure, ohne die der kostengünstige und zugleich umweltfreundliche Im- und Export von Waren von und nach Deutschland nicht möglich wäre. Dabei nehmen die psychischen und physischen Belastungen der Besatzungsmitglieder immer mehr zu. Da der Großteil der deutschen Handelsflotte ausschließlich ausländische Häfen anläuft und diese Schiffe nie nach Deutschland kommen, besteht gerade im Ausland ein hoher Betreuungsbedarf für Seeleute auf Schiffen der deutschen Handelsflotte. 



Mit den Bundesmitteln soll das bestehende Netzwerk der deutschen Seemannsheime und    -clubs in ausländischen Häfen, die psychosoziale Vorsorge und das beratende Angebot für Seeleute unter anderem bei Besuchen an Bord von Seeschiffen, gefördert werden. Die Betreuung von Seeleuten vor Ort wird unter anderem wegen zunehmender Belastungen wie z. B. steigender Arbeitsverdichtung, häufigerer Piraterie-Angriffe und der Rettung von in Seenot befindlichen Personen immer wichtiger. 



Die Höhe der Förderung von 1,025 Mio. Euro durch den Bund entspricht einem Anerkennungsbeitrag für die geleistete Arbeit und deckt nur einen Teil der tatsächlich anfallenden Kosten. Die Förderung soll in Form eines Leistungsanspruchs deutscher Körperschaften gegen den Bund begründet werden. 



I. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Förderung macht eine Änderung des SeeArbG erforderlich. 

In § 119 SeeArbG soll ein neuer Absatz eingeführt werden, der einen Leistungsanspruch von deutschen Körperschaften, die Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen für Seeleute betreiben, gegen den Bund begründet. Diese Regelung soll den bereits bestehenden Leistungsanspruch aus Absatz 4, mit dem der Bund Sozialeinrichtungen für Seeleute in deutschen Häfen fördert, ergänzen.



II. Alternativen

Keine. 

III. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 (Arbeitsrecht, einschließlich Arbeitsschutz und Arbeitsvermittlung) und Nummer 21 (Hochsee- und Küstenschifffahrt) des Grundgesetzes. 

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

V. Gesetzesfolgen

1. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Förderung von Sozialeinrichtungen, deren Aufgabe es ist, Seeleute in ausländischen Häfen zu betreuen, ist eine nachhaltige Maßnahme. Das menschliche Element im Seeverkehr wird durch die Gesetzesänderung in wirkungsvoller Weise gestärkt, indem die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel den Seeleuten zugutekommen.

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die Änderung werden zusätzliche Bundesmittel i.H.v. 1,025 Mio. Euro p.a. erforderlich. Die Summe wurde durch den Haushaltsgesetzgeber für das Jahr 2020 im Bundeshaushalt, Einzelplan 12 bereit gestellt. Sie ist in der Finanzplanung bis 2023 berücksichtigt. Mehrausgaben zur Fortführung der Maßnahme über das Jahr 2023 hinaus, sind im Einzelplan 12 auszugleichen.

Die Erfüllung der dargestellten Aufgabe durch die BG Verkehr (Dienststelle Schiffssicherheit) als Bewilligungsbehörde erfolgt mit dem vorhandenen Personal und aus dem vorhandenen Reisekostenbudget. Auswirkungen auf den Bundeshalt entstehen durch die neue Aufgabe nicht. 



3.    Erfüllungsaufwand

Für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

Bei der BG Verkehr (Dienststelle Schiffssicherheit) entsteht durch die neue Aufgabe ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 5.472 Euro. Es besteht derzeit Kenntnis über eine inländische Einrichtung, welche die Förderung voraussichtlich in Anspruch nehmen kann. Es wird daher derzeit mit einem Antrag jährlich gerechnet. Dem Erfüllungsaufwand liegt ein Zeitbedarf von fünf Tagen für die Bearbeitung eines Antrages und die Prüfung der Gewährung der Mittel , sowie weiteren fünf Tagen für die Vorort-Prüfung bei einer Seemannsmission im Ausland für einen Verwaltungsangestellten der Besoldungsgruppe A 12 zugrunde. Der errechnete Betrag in Höhe von EUR 5.472.- ergibt sich durch Zugrundelegung von 8 Stunden pro Tag und eines durchschnittlichen Lohnsatzes pro Stunde in Höhe von EUR 43,40.- sowie zu erwartende Reisekosten in Höhe von EUR 2.000.-.  Die Erfüllung der dargestellten Aufgaben durch die BG Verkehr als Bewilligungsbehörde erfolgt mit dem vorhandenen Personal.

4.    Weitere Kosten

Keine.

5.    Weitere Gesetzesfolgen

Keine.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Seearbeitsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsangabe zu § 119)



In der Inhaltsangabe wir die in § 119 enthaltene Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen ergänzt.



Zu Nummer 2 (Änderung des § 119)



In der Überschrift wird die in § 119 enthaltene Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen ergänzt. 



In § 119 SeeArbG wird ein neuer Absatz 5 eingeführt, der einen Leistungsanspruch von deutschen Körperschaften, die Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen für Seeleute betreiben, gegen den Bund begründet. Diese Regelung ergänzt den bereits bestehenden Leistungsanspruch aus Absatz 4, mit dem der Bund Seeleute-Sozialeinrichtungen in deutschen Häfen fördert.



Es werden nur solche Einrichtungen gefördert, die mindestens seit drei Jahren im Betrieb von Sozialeinrichtungen in ausländischen Häfen für Seeleute tätig sind. Durch diese Vorgabe wird sichergestellt, dass nur solche Einrichtungen gefördert werden, die dauerhaft Seeleute betreuen. Diese Vorgabe vereinfacht zudem den Nachweis einer sachgerechten Aufgabenerfüllung durch die zu fördernden Einrichtungen. Die Dreijahresfrist ist angelehnt an das Verfahren zur Anerkennung von Umweltschutzvereinigungen zur Einlegung von Rechtsbehelfen nach § 3 Absatz 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz. Förderfähig sind zudem nur Körperschaften, die gemeinnützige Zwecke nach § 52 der Abgabenordnung verfolgen. Damit soll aus Gründen der wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung von Haushaltsmitteln die Förderung von gewerbsmäßig tätigen Einrichtungen ausgeschlossen werden.



Die zuständige Behörde für die Gewährung der Förderleistung ist die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr). Da die BG Verkehr auch die Bewilligungsbehörde für die Förderung der Seeleute-Sozialeinrichtungen in deutschen Häfen ist (§ 119 Absatz 4) und zudem für die Überwachung dieser Einrichtungen zuständig ist (§ 142 Absatz 1), werden Synergien genutzt und überflüssiger Verwaltungsaufwand vermieden. 



Zu Nummer 3 (Änderung des § 144)

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird angeordnet, dass die BG Verkehr bei der Bewilligung von Fördermitteln nach dem neuen § 119 Absatz 5 der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur unterliegt.



Zu Nummer 4 (Aufhebung des § 154)

Die Vorschrift ist durch Zeitablauf gegenstandslos geworden.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Regelung ist erforderlich, um den gesetzlichen Anspruch bereits für das Jahr 2020 gewähren zu können.  
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